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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schneidewind, 
  
Ich mit beantrage ich nach der Gemeinde Ordnung § 24 sinngemäß: " Die Stadt Wuppertal 
vermeidet im Rahmen der BUGA 2031 A Typische Gefahrenlage in Wälder zu schaffen. Hierbei ist 

im weiteren Verfahren zur BUGA2031 das Bundeswaldgesetz als Landesforstgesetz als auch das 
BGH Urteil zu Waldtypische Gefahren zu beachten. Es soll weitgehend darauf verzichtet werden A 
Typische Gefahrenstellen zu schaffen die den Altholzbestand als auch Stehendes Totholz Anteil 
gefährdet" 

  
Begründung 
Wie jeden bekannt ist findet in 2031 in Wuppertal eine BUGA statt. Dieses auch in bereichen die 

unter das Bundeswaldgesetz als auch Landesforstgesetz fallen. Vermutlich wird für die BUGA 2031 
sogar eine temporäre Endwidmung des Waldes durchgeführt werden. zusätzlich sind laut der 
Machabrkeitstudie vorgesehen A typische Gefahrenlage in den Wald zu schaffen. Dieses in form 
vom Spielgeräte und Sitzbänke. Dieses hat zu folge das die Verkehrssciherungspflicht eine andere 
ist als wenn der Wald Wald wäre und keine A typische gefahren die zum Aufenthalt einladen 
vorhanden sind. Dieses hat umittelbarf zur folge das Bäume die gerade für den Ökologische 
Vielfahrt als auch Biodervesität von besonderer bedeutung sind gefährdet werden. in jeden Wald 

besteht eine betretungsrecht. Dieses bedeutet jedoch im Umkehrschluss das Waldtypische 
gefahren hinzunehmen sind und zum Lebensrisiko gehören. Hierzu gehört auch Totholz.  
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